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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.2019

Norm

FamZeitbG §2 Abs1 Z4

FamZeitbG §2 Abs3

Rechtssatz

Eine „dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“ liegt – als Teil der De9nition des gemeinsamen Haushalts

gemäß § 2 Abs 3 FamZeitbG – vor, wenn eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft tatsächlich aufgenommen wird und

dies in der Absicht geschieht, sie auf Dauer zu führen.
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